
24/BV/294/2024 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
 
 

Beschluss über die Erhöhung der 
Aufwandsentschädigung für die Amtswehrführung des 

Amtes Treptower Tollensewinkel 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales 
Datum 

19.02.2024 
Verfasser: 

Sandra Bilinski 
Einreicher: 

Bilinski, Sandra 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss des Amtes Treptower 
Tollensewinkel (Vorberatung) 30.04.2024 N 

Amtsausschuss des Amtes Treptower 
Tollensewinkel (Entscheidung) 07.05.2024 Ö 

 
Sachverhalt 
Zum 01.01.2024 ist die neue Verordnung über die Aufwands- und 
Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige der Freiwilligen Feuerwehren und 
Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschädigungsverordnung - 
FwEntschVO M-V) in Kraft getreten. In dieser Verordnung wurden die Höchstsätze für 
Aufwandsentschädigungen, die durch den Amtsausschuss festgelegt werden, angepasst. 
Bisher wurden die Aufwandsentschädigungen für den Amtswehrführer und die Stellvertreter, 
sowie der Amtsjugendwehrführung nach der alten Entschädigungsverordnung gezahlt.  
  
Bisherige Entschädigung                           Neue Entschädigung ab 01.04.2024 
Amtswehrführer:  220,00 €                                    600,00 € 
  
1. Stellvertreter:   110,00 €                                    300,00 € 
  
2. Stellvertreter:   110,00 €                                    300,00 € 
  
Maschinist:            25,00 €                                      50,00 € 
  
Jugendwart:         100,00 €                                     125,00 € 
  
Stellvertreter:         50,00 €                                      62,50 € 
  
Die Mittel dafür werden im Haushalt 2024 eingestellt. 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Der Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel beschließt ab dem 01.04.2024 
eine monatliche Aufwandsentschädigung für den Amtswehrführer in Höhe von 600,00 € und 
die Stellvertreter in Höhe von 300,00 € zu zahlen. Die Aufwandsentschädigung für den 
Maschinisten erhöht sich auf 50,00 €, für den Jugendwart auf 125,00 € und seinen 
Stellvertreter auf 62,50 €. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr: 2024    in Folgejahren:     

                    
    nein         nein  x ja 

                    
   x ja         einmalig     
                    

             x jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

                    

  x  stehen zur Verfügung unter     stehen nicht zur Verfügung  

                

  Produktsachkonto:       
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

  1.2.6.01.50190000      

  Bezeichnung:       Bezeichnung:     

    

  
  
  

  

Sonstige (ehrenamtlich Tätíge der Feuerwehr, 
berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 
  

  
    Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

                    
                    

Haushaltsmittel:  14.800,00 € Haushaltsmittel:     

    
Soll gesamt: 0,00 €  Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  

14.800,00 €  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  

0,00 €  noch verfügbar:     
  
Erläuterungen:  
  

  

  

Anlage/n 
1 AufwandsentschädigungWehrführer öffentlich 
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